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8049 Zürich
Schwei zsri3che3 A.Z.
Sozial-Archiv
Neumarkt 28

8001 Zürich

antwortung für den Scherbenhaufen trage.
Ganz gewiss nicht das Volk, das zwar
durch die Annahme zweier widersprüch-
iicher Vorlagen die verworrene Lage her-
aufbeschworen hat, das aber vorher nicht
auf diese Widersprüche aufmerksam ge-
macht worden ist. Kantonsrat und Regie-
rungsrat hatten zwar die Verwerfung der
Initiative empfohlen, aber mit keinem Wort
darauf hingewiesen, dass nur die eine
oder andere Gesetzesvorlage angenom-
men werden könne und dass zudem das
Jugendkriminalitätsgesetz gegen Bundes-
recht Verstösse. Von juristischen Laien
darf nicht erwartet werden, dass sie Man-
gel aufdecken, die weder von den Juristen
in der Regierung noch von denjenigen im
Kantonsrat wahrgenommen worden sind.
Still blieb es auch um die Kosten für die
zweite Volksabstimmung, die offenbar vom
Steuerzahler und nicht von den Verursa-
ehern zu tragen sind. Eine Ermittlung der
Verantwortlichen scheint uns vor allem nö-
tig, um eine Wiederholung ähnlicher Vor-
kommnisse zu vermeiden; sie sind dem
Vertrauen des Bürgers in Regierung und
Parlament keineswegs zuträglich. M.B.

Ausbau der Sozialberatung
An einer Pressekonferenz orientierte
Stadträtin Dr. Emilie Lieberherr über einen
neueren Zweig ihres Amtes, die Sozial-
beratung für Familien und Alleinstehende.
In insgesamt zehn Beratungsstellen —
ihre Adressen werden einmal monatlich im
Tagblatt in einer Anzeige mit dem Titel
«Sozialberatung» publiziert — wird un-
entgeltlich Auskunft, Rat und Hilfe in so-
zialen Angelegenheiten erteilt sowie finan-
zielle Hilfe gewährt.

Diese Sozialberatung steht grundsätzlich
jedermann offen. Im Gespräch wird abge-
klärt, welche Amtsstellen und Institutionen
am besten Hilfe leisten können und bei
der Beratung wird die gesamte Situation
des Ratsuchenden berücksichtigt. In ei-
gentlichen Notfällen werden die erforder-
liehen Massnahmen sofort getroffen und
die Abklärungen erfolgen erst hinterher.
Wenn finanzielle Hilfeleistungen zu ge-
währen sind, muss vor allem geprüft wer-
den, ob dem Ratsuchenden irgendwelche
Rechtsansprüche aus Versicherungen,
Krankenkassen usw. zustehen. Oft ist die
Gewährung von Vorschüssen nötig, bis
die Leistungen aus solchen Rechtsansprü-
chen erfolgen.

1973 mussten rund 2300 Fälle — Familien
und Einzelpersonen — unterstützt-wer-
den. Dazu kamen rund 1200 sogenannte
Sozialberatungsfälle, in denen keine öf-
fentlichen Mittel beansprucht wurden. Die
Probleme im Einzelfall waren ausseror-
dentlich vielfältig und reichten von einfa-
chen Auskünften und Hinweisen bis zu
komplexen Beratungen und Betreuungen.
Es konnte festgestellt werden, dass die
Dienstleistungen der Sozialberatung nicht
nur einem Bedürfnis entsprechen, sondern
dass sie den Anforderungen auch quanti-
tativ und qualitativ gewachsen sind.

Neue Mitglieder unseres Vereins
Ais neue Mitglieder unseres Vereins heis-
sen wir herzlich willkommen:

Frau Anni Scheurer-Grossenbacher, Auf
der Hürnen 19, 8706 Meilen
Frau Sylvia Zosso-Berthel, Zeigstrasse 118,
8134 Adliswil
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